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Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) in Verbindung mit § 30 des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches (AG BauGB) in der 
Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt durch Arti-
kel 22 des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert 
wurde, wird verordnet:

§1 
Geltungsbereich des Erhaltungsgebiets  

„Scharnweberstraße/Klixstraße“
Die Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohn-

bevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB gilt für 
das in der anliegenden Karte mit einer roten Linie eingegrenzte Ge-
biet „Scharnweberstraße/Klixstraße“ im Bezirk Reinickendorf von 
Berlin, Ortsteil Reinickendorf. Es wird begrenzt durch die Straße 
Kienhorststraße, Eichborndamm, Auguste-Viktoria-Allee, Hechel-
straße, Scharnweberstraße, Klixstraße sowie dem Bahndamm der 
U-Bahnlinie 6. Die Innenkante der roten Linie bildet die Gebiets-
grenze. Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung.

§2  
Gegenstand der Verordnung für das Erhaltungsgebiet  

„Scharnweberstraße/Klixstraße“
Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-

dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung des Rückbaus 
oder der baulichen Änderung ist zu erteilen, wenn auch unter Be-
rücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhaltung der baulichen 
Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. Sie ist ferner zu er-
teilen, wenn die Änderung einer baulichen Anlage der Herstellung 
des zeitgemäßen Ausstattungszustandes einer durchschnittlichen 
Wohnung unter Berücksichtigung der bauordnungsrechtlichen Min-
destanforderungen dient. Die Genehmigung ist auch zu erteilen, 
wenn die Änderung einer baulichen Anlage der Anpassung an die 
baulichen oder anlagentechnischen Mindestanforderungen der Ener-
gieeinsparverordnung dient.

Verordnung
zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung  

gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches für das Gebiet  
„Scharnweberstraße/Klixstraße“ im Bezirk Reinickendorf von Berlin, Ortsteil Reinickendorf

Vom 5. Oktober 2021

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Reini-
ckendorf von Berlin.

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereiches des 
Erhaltungsgebiets „Scharnweberstraße/Klixstraße“ gemäß § 1 die-
ser Verordnung ohne die dafür nach § 2 dieser Verordnung erforder-
liche Genehmigung rückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Ab-
satz 1 Nummer 4 BauGB ordnungswidrig und kann gemäß § 213 
Absatz 3 BauGB mit einer Geldbuße belegt werden.

§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen, und 
nicht auf die in § 26 Nummer 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. 
Das Bezirksamt Reinickendorf von Berlin unterrichtet die Bedarfs-
träger dieser Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsichtigt ein 
Bedarfsträger dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne von § 2 
dieser Verordnung, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 6 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des BauGB 
bezeichnet sind,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AG BauGB enthalten sind,

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin schriftlich 
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist werden die in den Nummern 1 bis 3 genannten Ver-
letzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB und gemäß 
§ 32 Absatz 2 AG BauGB unbeachtlich.
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(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 5. Oktober 2021

Frank  B a l z e r
Bezirksbürgermeister
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Anlage
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§ 4
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2a 
Nummer 3 des Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Charlotten-
burg-Wilmersdorf von Berlin unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a des Baugesetz-
buchs beachtlich sind. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
werden die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Satz 2 genannten Verlet-
zungen und Fehler gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und 
die in Satz 1 Nummer 4 genannte Verletzung gemäß § 32 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
ordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans VII-159 vom  
27. September 1972 (GVBl. S. 1339) für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans 4-65 außer Kraft.

Berlin, den 12. Oktober 2021

Bezirksamt  
Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

Arne  H e r z
Stellvertretender 

Bezirksbürgermeister 

O.  S c h r u o f f e n e g e r
Bezirksstadtrat

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuches in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 2939) geändert worden ist, in Verbindung mit § 6 Absatz 3 und 
mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbu-
ches in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 1999 
(GVBI. S. 578), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom  
12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, verordnet das 
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin:

§ 1
Der Bebauungsplan 4-65 vom 21. September 2018 mit den redak-

tionellen Änderungen vom 9. August 2021 für die Grundstücke Ar-
costraße 9 und 11 und das Flurstück 1331 im Bezirk Charlotten-
burg-Wilmersdorf, Ortsteil Charlottenburg, wird festgesetzt. Er er-
setzt teilweise den durch Verordnung über die Festsetzung des Be-
bauungsplanes VII-159 im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, 
Ortsteil Charlottenburg vom 27. September 1972 festgesetzten Be-
bauungsplan VII-159.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Char-

lottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, 
Bauen und Umwelt, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermes-
sung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim 
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Abteilung 
Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, Stadtentwicklungsamt, 
Fachbereiche Stadtplanung und Bauaufsicht kostenfrei eingesehen 
werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 4-65 

im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, 
Ortsteil Charlottenburg

Vom 12. Oktober 2021
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§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 des Baugesetzbuchs bezeichneten Zwecken 
dienen, und nicht auf die in § 26 Nummer 3 des Baugesetzbuchs 
bezeichneten Grundstücke. Das Bezirksamt Mitte unterrichtet die 
Bedarfsträger dieser Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsich-
tigt ein Bedarfsträger dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne 
von § 2 dieser Verordnung, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 6 
Unbeachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften

(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-

buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs beachtlich sind. Nach Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in Satz 1 Nummer 1 
und 2 und Satz 2 genannten Verletzungen oder Fehler gemäß § 215 
Absatz 1 des Baugesetzbuchs und die in Satz 1 Nummer 3 genannte 
Verletzung gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Ge-
setz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs für das Gebiet „Reini-
ckendorfer Straße” im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Wedding, 
vom 4. September 2018 (GVBI. S. 532) außer Kraft.

Berlin, den 19. Oktober 2021

Bezirksamt Mitte von Berlin

von  D a s s e l
Bezirksbürgermeister

G o t h e
Bezirksstadtrat für 

Stadtentwicklung, Soziales und 
Gesundheit

Anlage:
Karte mit Geltungsbereich

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom  
10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, in Ver-
bindung mit § 30 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBI. S. 578), 
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. August 2021 
(GVBl. S. 982) geändert worden ist, verordnet das Bezirksamt Mitte 
von Berlin:

§ 1 
Geltungsbereich

Die Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohn-
bevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Bauge-
setzbuchs gilt für das in der anliegenden Karte mit einer durchgezo-
genen Linie eingegrenzte Gebiet „Reinickendorfer Straße“ im Be-
zirk Mitte, Ortsteil Wedding. Es wird im Norden begrenzt durch die 
Osloer Straße, im Osten durch Travemünder Straße, Badstraße und 
Bastianstraße, im Süden durch Böttgerstraße, Thurneysserstraße, 
Gropiusstraße sowie Uferstraße und Bornemannstraße, im Weiteren 
die Grundstücksgrenzen von Bornemannstraße 14 und 13 sowie 
Reinickendorfer Straße 41 und im Westen durch die Reinickendor-
fer Straße, Schulstraße sowie Heinz-Galinski-Straße. Die Innenkan-
te der durchgezogenen Linie bildet die Gebietsgrenze. Die Karte ist 
Bestandteil dieser Verordnung (Anlage).

§ 2 
Gegenstand der Verordnung

Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-
dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erhalten werden soll. Sie ist zu erteilen, wenn auch unter 
Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhaltung der baulichen 
Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist oder wenn die Ände-
rung einer baulichen Anlage der Herstellung des zeitgemäßen Aus-
stattungsstandards einer durchschnittlichen Wohnung unter Berück-
sichtigung der bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen dient 
oder die Änderung einer baulichen Anlage der Anpassung an die 
baulichen oder anlagentechnischen Mindestanforderungen des Ge-
bäudeenergiegesetzes dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Be zirksamt Mitte 
von Berlin.

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereiches des 
Erhaltungsgebiets gemäß § 1 dieser Verordnung ohne die dafür nach 
§ 2 dieser Verordnung erforderliche Genehmigung rückbaut oder 
ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 Nummer 4 des Baugesetz-
buchs ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 3 des Bauge-
setzbuchs mit einer Geldbuße belegt werden.

Erhaltungsverordnung
gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs 

für das Gebiet „Reinickendorfer Straße“ 
im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Wedding

Vom 19.Oktober 2021
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs beachtlich sind. Nach Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in Satz 1 Nummer 1 
und 2 und Satz 2 genannten Verletzungen oder Fehler gemäß § 215 
Absatz 1 des Baugesetzbuchs und die in Satz 1 Nummer 3 genannte 
Verletzung gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.“

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 19. Oktober 2021

Bezirksamt Mitte von Berlin

von  D a s s e l
Bezirksbürgermeister

G o t h e
Bezirksstadtrat für  

Stadtentwicklung, Soziales und 
Gesundheit

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom  
10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, in Ver-
bindung mit § 30 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. August 2021 
(GVBl. S. 982) geändert worden ist, verordnet das Bezirksamt Mitte 
von Berlin:

Artikel 1
§ 6 der Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 2 BauGB für das Gebiet „Soldiner Straße“ im Bezirk Mitte von 
Berlin vom 13. November 2018 (GVBl. S. 668) wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 6 
Unbeachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften

(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-

buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

Verordnung
zur Änderung der Erhaltungsverordnung 

gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB 
für das Gebiet „Soldiner Straße“ 

im Bezirk Mitte von Berlin
Vom 19.Oktober 2021
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs beachtlich sind. Nach Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in Satz 1 Nummer 1 
und 2 und Satz 2 genannten Verletzungen oder Fehler gemäß § 215 
Absatz 1 des Baugesetzbuchs und die in Satz 1 Nummer 3 genannte 
Verletzung gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.“

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 19. Oktober 2021

Bezirksamt Mitte von Berlin

von  D a s s e l
Bezirksbürgermeister

G o t h e
Bezirksstadtrat für  

Stadtentwicklung, Soziales und 
Gesundheit

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom  
10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, in Ver-
bindung mit § 30 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. August 2021 
(GVBl. S. 982) geändert worden ist, verordnet das Bezirksamt Mitte 
von Berlin:

Artikel 1
§ 6 der Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 2 BauGB für das Gebiet „Humboldthain Nord-West“ im Bezirk 
Mitte von Berlin vom 4. Dezember 2018 (GVBl. S. 683) wird wie 
folgt gefasst:

„§ 6 
Unbeachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften

(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-

buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

Verordnung
zur Änderung der Erhaltungsverordnung 

gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB 
für das Gebiet „Humboldthain Nord-West“ 

im Bezirk Mitte von Berlin
Vom 19. Oktober 2021
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Auf Grund des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbe-
teiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 
Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 des In-
fektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das 
zuletzt durch Artikel 8 Absatz 8 des Gesetzes vom 27. September 
2021 (BGBl. I S. 4530) geändert worden ist, in Verbindung mit § 39 
Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 4, Absatz 4 der Dritten 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 15. Juni 
2021 (GVBl. S. 634), die zuletzt durch Verordnung vom 5. Oktober 
2021 (GVBl. S.1189) geändert worden ist, verordnet die Senatsver-
waltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung:

Artikel 1 
Änderung der  

Dritten Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung
Die Dritte Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung vom 18. Juni 

2021 (GVBl. S. 666), die zuletzt durch Verordnung vom 29. Sep-
tember 2021 (GVBl. S. 1183) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:
1. Dem § 12 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Abweichend von § 6 Absatz 1 Satz 2 der Dritten 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung müssen 
die Einrichtungen den Besuchenden keine Bescheinigung über 
das Testergebnis ausstellen.“

2. In § 15 Absatz 2 wird die Angabe „3. November“ durch die An-
gabe „24. November“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 25. Oktober 2021

Senatsverwaltung für Gesundheit,  
Pflege und Gleichstellung

Dilek  K a l a y c i

Fünfte Verordnung
zur Änderung der 

Dritten Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung
Vom 25. Oktober 2021
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der Bundesrepublik Deutschland ein Impfzertifikat aus-
gestellt wurde, nachdem sie diesen alle erforderlichen 
Informationen, einschließlich eines zuverlässigen Impf-
nachweises, übermittelt haben,“

b) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3.
c) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4.

4. § 8a Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 wird die Angabe „Nummer 1 bis 3“ durch die 

Angabe „Nummer 1 bis 4“ ersetzt.
b) In Nummer 2 wird die Angabe „Nummer 1 bis 3“ durch die 

Angabe „Nummer 1 bis 4“ ersetzt.
c) In Nummer 3 wird die Angabe „Nummer 1 bis 3“ durch die 

Angabe „Nummer 1 bis 4“ ersetzt.
d) In Nummer 6 wird die Angabe „Nummer 1 bis 3“ durch die 

Angabe „Nummer 1 bis 4“ ersetzt.
5. § 16 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Jahrmärkten“ ein Kom-
ma und das Wort „Weihnachtsmärkten“ eingefügt.

b) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Weihnachtsmärkte können unter der 2G-Bedingung 

geöffnet werden; dann finden Absatz 2 und § 1 Absatz 2 kei-
ne Anwendung.“

6. In § 38 Absatz 2 wird der letzte Satz aufgehoben.
7. § 41 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
„1.   entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 keine medizinische Ge-

sichtsmaske oder FFP2-Maske trägt und keine Ausnah-
me nach Absatz 1 Satz 2, Absatz 2, § 11 Absatz 9 Satz 1, 
§ 12 Absatz 1, § 14 Absatz 3 und Absatz 4, § 14a Ab-
satz 2 Satz 3, § 17 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 7, 
§ 18 Absatz 4, § 19 Absatz 1 Satz 3, § 21, § 27 Absatz 1, 
§ 28 Absatz 1, § 29 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 1, 
§ 34 Absatz 5 Satz 2 bis 4 oder § 35 Absatz 1 Satz 6 vor-
liegt,“

b) Nummer 38 wird wie folgt gefasst:
„38.   entgegen § 18 Absatz 1 Satz 3 als Gast in Gaststätten 

Speisen und Getränke nicht am Tisch verzehrt, soweit 
keine Ausnahme nach Absatz 4 vorliegt,“

c) Nummer 47 wird wie folgt gefasst:
„47.   entgegen § 31 Absatz 1 Satz 1 oder § 32 Absatz 2 als 

Teilnehmende oder Teilnehmender Sport in gedeckten 
Sportanlagen, Fitness- und Tanzstudios, und ähnlichen 
Einrichtungen sowie in Hallenbädern ausübt, ohne ne-
gativ getestet zu sein und keine Ausnahme nach § 31 
Absatz 3 oder § 32 Absatz 2 vorliegt,“

d) Nummer 52 wird wie folgt gefasst:
„52.   entgegen § 33 Absatz 1 Satz 2 oder 3, Absatz 2 sich an 

Wettkampfbetrieben beteiligt, ohne negativ getestet zu 
sein,“

8. In § 42 Absatz 2 wird die Angabe „6. November“ durch die An-
gabe „24. November“ ersetzt.

Auf Grund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-Parla-
mentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und 
§ 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Ab-
satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 8 des Gesetzes vom  
27. September 2021 (BGBl. I S. 4530) geändert worden ist, sowie 
§ 11 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 
vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) verordnet der Senat:

Artikel 1 
Änderung der Dritten  

SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Die Dritte SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

vom 15. Juni 2021 (GVBl. S. 634), die zuletzt durch Verordnung 
vom 5. Oktober 2021 (GVBl. S. 1189) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:
1. § 2 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3.   für Personen, die ärztlich bescheinigt auf Grund einer ärzt-
lich bescheinigten gesundheitlichen Beeinträchtigung, einer 
ärztlich bescheinigten chronischen Erkrankung oder einer 
ärztlich bescheinigten Behinderung keine medizinische Ge-
sichtsmaske tragen können; die Verantwortlichen sind be-
rechtigt, zur Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzun-
gen dieser Ausnahme die Bescheinigung im Original 
einzusehen,“

2. § 4 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Soweit nach dieser Verordnung die Dokumentation von 

Anwesenheiten vorgeschrieben ist, ist diese Pflicht dadurch zu 
erfüllen, dass die folgenden Daten aller anwesenden Personen 
rückverfolgbar sind:
1. Vor- und Familienname,
2. Telefonnummer,
3. Bezirk oder Gemeinde des Wohnortes oder des Ortes des 

ständigen Aufenthaltes (verzichtbar bei digitalen Anwen-
dungen),

4. vollständige Anschrift und E-Mail-Adresse, sofern vorhan-
den,

5. Anwesenheitszeit,
6. Platz- oder Tischnummer, sofern vorhanden (verzichtbar bei 

digitalen Anwendungen), und
7. die Durchführung der Testung gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 1 oder 2 oder die Vorlage einer Bescheinigung ge-
mäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 oder 4 oder § 8 Absatz 1 
Nummer 1 bis 3, soweit eine solche in dieser Verordnung 
vorgeschrieben ist; bei elektronischer Nachweisführung ge-
mäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 oder 4 in den von der für 
Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung anerkannten For-
maten kann darauf verzichtet werden.“

3.  § 8 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) Nach Nummer 1 folgende neue Nummer 2 eingefügt:

„2.   Geimpfte Personen, denen in einem Drittland außerhalb 
der Europäischen Union ein Impfzertifikat für einen 
verabreichten COVID-19-Impfstoff ausgestellt wurde, 
der einem der in Artikel 5 Absatz 5 der Verordnung 
(EU) 2021/953 genannten COVID-19-Impfstoffe ent-
spricht, und auf Antrag durch die zuständigen Behörden 

Neunte Verordnung 
zur Änderung der 

Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Vom 26. Oktober 2021
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Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 26. Oktober 2021

Der Senat von Berlin

Dr. Klaus  L e d e r e r
Bürgermeister 

Dilek  K a l a y c i
Senatorin für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung
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